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Frankfurt am Main, Goldsteinstraße  

Prüfung des Gebiets der Liegenschaften 160 und 238 in Frankfurt am Main 

Kampfmittelbelastung und -räumung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, 
dass sich das im Lageplan näher bezeichnete Gelände in einem Bombenabwurfgebiet befin-
det. 
 
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen 
werden. 
 
In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Bau-
maßnahmen bis zu einer Tiefe von mind. 5 Metern durchgeführt wurden sind keine Kampf-
mittelräummaßnahmen notwendig. 
 
Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) 
vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf 
den Grundstücksflächen bis in einer Tiefe von 5 Meter (ab GOK IIWK) erforderlich, auf denen 
bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte 
Datenaufnahme erfolgen. 
 
Sofern die Fläche nicht sondierfähig sein sollte (z.B. wg. Auffüllungen, Versiegelungen oder 
sonstigen magnetischen Anomalien), sind aus Sicherheitsgründen weitere Kampfmittel-
räummaßnahmen vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich.  
 
Es ist dann notwendig, einen evtl. vorgesehenen Baugrubenverbau (Spundwand, Berliner 
Verbau usw.) durch Sondierungsbohrungen in der Verbauachse abzusichern. Sofern eine 
sondierfähige Messebene vorliegt, sollen die Erdaushubarbeiten mit einer Flächensondie-
rung begleitet werden. 
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Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich bescheinigen lassen, dass die Kampfmittelräu-
mungsarbeiten nach dem neuesten Stand der Technik durchgeführt wurden. Der Bescheini-
gung ist ein Lageplan beizufügen, auf dem die untersuchten Flächen dokumentiert sind. Wei-
terhin ist das verwendete Detektionsverfahren anzugeben.  
 
Für die Dokumentation der Räumdaten beim Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
wurde das Datenmodul KMIS-R entwickelt. Wir bitten Sie, bei der Beauftragung des Dienst-
leisters auf die Verwendung des Datenmoduls KMIS-R hinzuweisen.  
 
Hierfür ist es erforderlich, dass die überprüften und geräumten Flächen örtlich mit den 
Gauß/Krüger Koordinaten eingemessen werden.  
 
Wir bitten Sie nach Abschluss der Arbeiten um Übersendung des Lageplans und der KMIS-
R-Datei, welche Sie durch die von Ihnen beauftragte Fachfirma erhalten. 
 
Das Datenmodul KMIS-R können Sie kostenlos von der nachstehenden Internetseite des 
Kampfmittelräumdienstes downloaden: 
 
http://www.rp-darmstadt.hessen.de  
(Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Kampfmittelräumdienst) 
 
Mit einer Luftbilddetailauswertung wurden mehrere Verdachtspunkte ermittelt, die auf mög-
licherweise noch vorhandene Bombenblindgänger hinweisen. Die Punkte wurden koordina-
tenmäßig erfasst und sind im beiliegenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 
Eine Überprüfung der Verdachtspunkte ist vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich. 
Sofern das Gelände nicht sondierfähig sein sollte (wegen oberflächennahen magnetischen 
Störungen wie Auffüllung, Versiegelung, Versorgungsleitungen) ist eine Überprüfung mittels 
Sondierungsbohrungen erforderlich. 
 
Eine Überprüfung der Verdachtspunkte ist auch dann erforderlich, wenn sich diese Ver-
dachtspunkte außerhalb des Baufeldes bzw. Grundstückes befinden und vor bodeneingrei-
fenden Bauarbeiten ein Sicherheitsabstand im Radius von 15 Metern um den eingemesse-
nen Verdachtspunkt nicht eingehalten werden kann. 
 
Teilbereiche wurden bereits überprüft. Die untersuchten Flächen (Tiefenangaben in Meter) 
sind im beiliegenden Lageplan grün dargestellt. 
 
Die Daten der überprüften Flächen mit den angegebenen Freigabetiefen wurden von den 
ausführenden gewerblichen Kampfmittelräumfirmen an den KMRD übermittelt und in das 
KMIS System ohne Vor-Ort-Kontrollen übertragen. 
 
Die Kosten für die Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) sind vom An-
tragsteller/Antragstellerin, Interessenten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Ei-
gentümer/Eigentümerin, Investor/Investorin) zu tragen. Die genannten Arbeiten sind daher 
von diesen selbst bei einer Fachfirma in Auftrag zu geben und zu bezahlen.  
 
Für die Dokumentation der durchgeführten Kampfmittelräumung werden die örtlichen 
Gauß/Krüger-Koordinaten benötigt. 
 
Bei der Angebotseinholung oder der Beauftragung einer Fachfirma bitte ich immer  
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das v. g. Aktenzeichen anzugeben und eine Kopie dieser Stellungnahme beizufügen.    
 
Als Anlage übersende ich Ihnen die Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräu-
mung im Lande Hessen. 
 
Da Kampfmittelräumarbeiten im Voraus schwer zu berechnen sind, halte ich die       
Abrechnung der Leistungen nach tatsächlichem Aufwand für unumgänglich.  
Dies ist in jedem Falle Voraussetzung für eine positive Rechnungsprüfung zum Zwecke der 
Kostenerstattung durch den Bund gem. Nr. 3. der Allgemeinen Bestimmungen für die 
Kampfmittelräumung. 
 
Eine Kopie des Auftrages bitte ich mir zur Kenntnisnahme zuzusenden. 
 
Den Abtransport - ggf. auch die Entschärfung - und die Vernichtung der gefundenen 
Kampfmittel wird das Land Hessen -Kampfmittelräumdienst- weiterhin auf eigene Kosten 
übernehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  
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Nr.: 29
X: 3473418,75
Y: 5549932,77

Nr.: 25
X: 3473444,93
Y: 5549923,16

Nr.: 100
X: 3473054,4
Y: 5550225,07

Nr.: 22
X: 3473240,5698
Y: 5549916,2

Nr.: 105
X: 3473113,81
Y: 5550158,07

Nr.: 88
X: 3473522,4
Y: 5550208,0101

Nr.: 69
X: 3473525,76
Y: 5549815,6499

Nr.: 30
X: 3473388,57
Y: 5549960,0599Nr.: 23

X: 3473305,9199
Y: 5549950,62

Nr.: 18
X: 3473273,35
Y: 5549977,5299

Nr.: 15
X: 3473536,3101
Y: 5549902,55

Nr.: 99
X: 3472798,4902
Y: 5550103,73

Nr.: 98
X: 3472836,6099
Y: 5550252,21

Nr.: 97
X: 3472837,09
Y: 5550274,7699

Nr.: 92
X: 3473228,71
Y: 5550229,9399

Nr.: 91
X: 3473273,54
Y: 5550044,9899

Nr.: 87
X: 3473451,6298
Y: 5550150,27Nr.: 86

X: 3473397,67
Y: 5550141,0701

Nr.: 108
X: 3473453,4399
Y: 5550169,67

Nr.: 107
X: 3473434,98
Y: 5550098,3999

Nr.: 106
X: 3473343,3199
Y: 5550105,69

Nr.: 102
X: 3473150,9799
Y: 5550038,35

Nr.: 101
X: 3473157,33
Y: 5550030,9301

Nr.: 26
X: 3473461,0101
Y: 5549899,5899

Nr.: 21
X: 3473219,5501
Y: 5549879,8499

Nr.: 17
X: 3473138,4401
Y: 5549943,3201

Nr.: 16
X: 3473474,2999
Y: 5549868,0399

Nr.: 90
X: 3473383,5101
Y: 5550093,2001

Nr.: 89
X: 3472780,5599
Y: 5550274,5701

Nr.: 82
X: 3473025,0699
Y: 5550208,8899

Nr.: 81
X: 3472849,9499
Y: 5550114,8799

Nr.: 78
X: 3472820,1501
Y: 5550185,8799

Nr.: 104
X: 3473156,0601
Y: 5550046,0701

Nr.: 103
X: 3473152,1899
Y: 5550049,7102

Frankfurt, SEF Liegenschaft 160-238

Luftbildauswertung, Messpunkte

Verdachtspunkt

VP überprüft (Bombenfund)

Verdachtspunkt überprüft

< Bombentrichter

¨ Flakstellung

Kampfmitteluntersuchung
Fläche mittels verschiedener
Detektionsverfahren auf das
Vorhandensein von Kampfmitteln 
untersucht
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